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Es gibt in Bayern auch die Möglichkeit, als unbefrister nicht verbeamteter Angestellter Lehrer,
die Bezeichnung StR i.BV zu führen wenn man das will. Das heißt dann Studienrat im
Beschäftigungsverhältnis (=nicht verbeamtet aber unbefristet angestellt).

1https://www.lehrerforen.de/thread/44704-amtsbezeichnung-en-nach-dem-ref/?postID=414645#post414645
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